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Redaktionsschluss
für das nächste Mitteilungsblatt ist
 am Dienstag, dem 22. Juli 2014, 18:00 Uhr
im Hauptamt der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt, 
Rathaus, Zimmer 11.
Die E-Mail-Adresse für Veröffentlichungen im Mitteilungsblatt lautet:

mitteilungsblatt@vg.badtennstedt.de
Atzrott
Gemeinschaftsvorsitzender

Notrufe und Bereitschaftsdienste 

Notrufe:

Polizei 110
Feuer/Rettungsdienst 112
Hufelandkrankenhaus Bad Langensalza 03603 8550

Rettungsdienste:

Rettungsleitstelle Mühlhausen  03601 19222
Polizeistation Bad Langensalza  03603 8310
Polizeiinspektion Mühlhausen  03601 4510
Kontaktbereichbeamter, Herr Guttulsröd 036041 41939

Versorgungsbetriebe:

Energie:
Thüringer Energie AG (bei Störungen) 0361 73907390
Thüringer Energie AG - Kundenservice 03641 8171111
Erdgas:
Thüringer Energie AG (bei Störungen)  0800 6 86 11 77
Trinkwasser:
Verbandswasserwerk Bad Langensalza
während der Dienstzeiten 03603 84070
außerhalb der Dienstzeiten 03603 840730
Abwasser:
AZV „Mittlere Unstrut“
Hüngelsgasse 13 
99947 Bad Langensalza 03603 84070
Für die Gemeinden Kutzleben/Lützensömmern
Trinkwasser: 0800 0725175
Abwasser: 0800 3634800
Betriebsgesellschaft Wasser
und Abwasser mbH Sömmerda
Bahnhofstr. 28
99610 Sömmerda
Sprechzeiten des Kontaktbereichbeamten:
Dienstags von 16.00 bis 18.00 Uhr
Im Rathaus, Zimmer 18

Kassenärztlicher Notfalldienst
Hufeland-Klinikum Bad Langensalza GmbH
Rudolf-Weiss-Str. 1-5
99947 Bad Langensalza

Sprechstunden der Anlaufpraxis:
Montag, Dienstag und Donnerstag  ....................... 19.00 Uhr - 21.00 Uhr
Mittwoch und Freitag  ............................................ 16.00 Uhr - 19.00 Uhr
Samstag, Sonntag,
Feiertage, Brückentage  ........................................ 09.00 Uhr - 13.00 Uhr
und ........................................................................ 15.00 Uhr - 18.00 Uhr
Hausbesuche
Montag, Dienstag, Donnerstag  ............................. 18.00 Uhr - 07.00 Uhr
Mittwoch, Freitag  .................................................. 13.00 Uhr - 07.00 Uhr
Samstag, Sonntag,
Feiertage, Brückentage  ........................................ 07.00 Uhr - 07.00 Uhr
Anmeldung über Rettungsleitstelle Mühlhausen

Tel. 03601 19222
oder bundesweit kostenfrei unter

116 117

Augenärztliche Notdienst

Rettungsleitstelle des Unstrut-Hainich-Kreises
03601-19222 oder 116 117

Zahnärztlicher Notdienst:

Service-Nummer für Schmerzpatienten: 
01805-908077

oder
www.zahnarzt-notdienst.de

Notfalldienst für den Bereich Bad Tennstedt, Herbsleben

Montag, Dienstag, Donnerstag  ............................. 16.00 Uhr - 18.00 Uhr
Gerade Kalenderwoche  Ungerade Kalenderwoch
Mo.: Dr. med. Kley  Dipl. Med. Beylich
Die.: Dr. med. Arand  Dipl. Med. Kämpf
Do.: Dipl. Med. Funke  Dr. med. Klemmer

Öffnungszeiten Apotheken:

Rats-Apotheke in Bad Tennstedt

Tel. 036041 57048
Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag  08.00 - 13.00 Uhr
und  14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  08.00 - 13.00 Uhr
und  14.00 - 20.00 Uhr
Samstag  09.00 - 12.00 Uhr

Apotheke in Kirchheilingen

Tel. 036043-70216
Montag bis Freitag  08.00 - 13.00 Uhr
Montag und Freitag  15.00 - 17.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag 14.00 - 17.00 Uhr

Amtlicher Teil

Sehr geehrte Damen und Herren 
Zahlungspflichtige,
ab dem 01.07.2014 führt die Verwal-
tungsgemeinschaft Bad Tennstedt die 
elektronische Buchung ein.

Dafür ist es notwendig, dass Sie Zah-
lungen an die Verwaltungsgemeinschaft 
eindeutig mit dem Kassenzeichen, Per-
sonenkonto oder Aktenzeichen als Zah-
lungsgrund angeben. 

Alle Zahlungen, die nicht automatisch 
zugeordnet werden können, werden 
zurück überwiesen und später kosten-
pflichtig angemahnt.

Bitte sorgen Sie für eine korrekte Anga-
be des Zahlungsgrundes, auch in Ihrem 
Interesse.

David Atzrott
Gemeinschaftsvorsitzender
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Stadt Bad Tennstedt

Amtlicher Teil

Beschlüsse Bad Tennstedt
01/II/2014 vom 19.06.2014
Der Stadtrat bestellt gemäß § 48 ( 2 ) ThürKO (*) als weitere Mitglieder 
Annett Preuß, Christoph Engler, Gabriele Méresse und als Stellvertreter 
Wolfgang Herzog, Bruno Henning und Michael Beylich in die Gemein-
schaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt.
02/II/2014 vom 19.06.2014
Der Stadtrat beruft in die Verbandsversammlung des Gewässerunterhal-
tungszweckverbandes „Bad Tennstedt“ als Mitglied Bruno Henning und 
als Vertreter Nikolas Botta.
03/II/2014 vom 19.06.2014
Der Stadtrat bestellt in den Haupt- und Bauausschuss als weitere Mit-
glieder Jens Weimann, Steffen Schildhauer, Gabriele Méresse, Wolfgang 
Spaar, Wolfgang Herzog, Klaus Bertuch und als Stellvertreter Christoph 
Engler, Bruno Henning, Michael Beylich, Nikolas Botta und Wolfgang 
Zimmer.
04/II/2014 vom 03.07.2014
Gemäß § 84 Abs. 1 Nr. 1 - 4 ThürKO hat das Rechnungsprüfungsamt 
des UHK die Jahresrechnung 2012 mit allen Unterlagen geprüft. Das 

Ergebnis der Prüfung ist im Prüfbericht festgehalten. Dieser Prüfbericht 
wird dem Stadtrat bekannt gegeben. 
Die Jahresrechnung 2012 schließt wie folgt ab:
im Verwaltungshaushalt:  im Vermögenshaushalt:
Einnahme:  2.965.074,66 €  Einnahme: 885.320,05 € 
Ausgabe:  2.965.074,66 €  Ausgabe: 885.320,05 €.
Der Stadtrat Bad Tennstedt stimmt der Feststellung der Jahresrechnung 
2012 zu.
05/II/2014 vom 03.07.2014
Der Stadtrat beschließt dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2012 
Entlastung nach  § 80 Abs. 4 ThürKO zu erteilen.
06/II/2014 vom 03.07.2014
Der Stadtrat der Stadt Bad Tennstedt beschließt die überplanmäßige 
Ausgabe in Höhe  von 30.000,00 € für Sachverständigen- und Gerichts-
kosten (Haushaltsstelle 0200.6550).
Die Finanzierung ist abgesichert.
07/II/2014 vom 03.07.2014
Der Stadtrat der Stadt Bad Tennstedt beschließt die außerplanmäßige 
Ausgabe in Höhe  von 100.000,00 € für Sicherung Rathausturm (Haus-
haltsstelle 0200.9400).
Die Finanzierung ist abgesichert.
08/II2014 vom 03.07.2014
Der Stadtrat beschließt
1. Der Beschluss des Stadtrates Nr. 14/2014 vom 17.04.2014 - Veräu-

ßerung der Gesellschafteranteile an der Pro-Mo Beschäftigungsge-
sellschaft mbH- wird aufgehoben.

2. Der Stadtrat ermächtigt den Bürgermeister nachträglich zum Ab-
schluss des in der Anlage beigefügten Geschäftsanteilsverkauf- und 
-abtretungsvertrages vom 27.06.2014, Urkundenrolle Nr. 1173/2014.

3. Weiterhin wird der Bürgermeister ermächtigt, folgender geplanten 
Änderung des Geschäftsanteilsverkauf- und -abtretungsvertrages 
vom 27.06.2014, Urkundenrolle Nr. 1173/2014 zuzustimmen:

 - Im Punkt IX Gremienvorbehalt werden unter Ziffer 1.) die Punkte c. 
und d. gestrichen.

Nichtamtlicher Teil

Stadt Bad Tennstedt
Der Bürgermeister

Offener Brief
an die Vereine/Verbände, Einrichtungen

und alle Gewerbetreibenden der Stadt Bad Tennstedt

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die Chronik von Wohlfarth aus dem Jahr 1894 belegt, dass 
im Sommer 1815 das erste Brunnenfest in unserer Stadt 
stattfand. Auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ließen 
es sich die Tennstedter und ihre Gäste nicht nehmen, so die 
Entdeckung ihrer Schwefelquelle im Jahr 1811 gebührend zu 
feiern. Nur während der zwei großen Weltkriege im letzten 
Jahrhundert wurde diese Tradition unterbrochen. Das erste 
Heimat- und Brunnenfest nach dem 2. Weltkrieg fand erst-
mals wieder 1955 statt und war ein großes Ereignis.
Wir feiern also im nächsten Sommer

200 Jahre Heimat- und Brunnenfest.

Zur Vorbereitung dieses Festes haben sich auf unsere öffent-
liche Einladung hin einige Vertreter örtlicher Vereine getrof-
fen, erste Schritte in Vorbereitung dieses Jubiläums beraten 
und erste Vorstellungen über Zeit und Umfang des Festes 
erörtert.

Was ist nun angedacht?
Die Festwoche findet von Freitag, den 26. Juni bis zum 
Sonntag, dem 05. Juli 2015 statt, wobei das Hauptaugen-
merk auf den beiden Wochenenden liegt. Die Aktionen/An-
gebote während der Woche sollen von Vereinen/Verbänden, 
Schulen, Kindergärten u.a. organisiert und gestaltet werden.
Nun gilt es, die Vorstellungen zu präzisieren und die Kosten 
sowie die Finanzierung zu klären. Wir würden uns freuen, 
wenn sich noch mehr Vereine und auch unsere ortsansäs-
sigen Betriebe/Einrichtungen engagieren und uns bei der 
Vorbereitung und Durchführung des Festes unterstützen. 
Möglich ist hier z.B. die eigenständige Vorbereitung und 
Durchführung von Veranstaltungen mit besonderen Ange-

boten oder ein „Tag der offenen Tür“ oder die unentgeltliche 
Bereitstellung von Technik und Personal, eine Teilnahme am 
Umzug, um nur einiges zu nennen. Auch finanzielle Spenden 
sind natürlich wichtig, denn Kultur gibt es eben auch nicht 
zum Null-Tarif!
Aus diesem Grund haben wir ein Spendenkonto eingerichtet 
und freuen uns über jeden Betrag, trägt er doch dazu bei, die-
ses Jubiläum zu einem Höhepunkt in unserer Stadt werden 
zu lassen. Selbstverständlich erhalten Sie auch eine Spen-
denquittung von uns.
Einzahlungen bitte auf das Konto der Verwaltungsgemein-
schaft Bad Tennstedt mit unbedingter Angabe des Zahlungs-
grundes „Spende Heimatfest 2015“

 BIC: HELADEF 1 MEU
 IBAN: DE 32 8205 6060 0661 0000 36
 Sparkasse Unstrut-Hainich

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann melden Sie sich in 
der Stadtverwaltung unter Telefon 036041-38026 bzw. baer-
bel.sola@vg.badtennstedt.de und/oder kommen Sie am

Dienstag, dem 29. Juli 2014
in den Ratskeller Bad Tennstedt

Übrigens: Wir treffen uns vorerst bis Ende dieses Jahres 
jeden letzten Dienstag im Monat immer zur gleichen Zeit 
und am gleichen Ort! Sie sind herzlich eingeladen!

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Bürgermeister Jörg Klupak
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Mit einem Frühschoppen im Kurpark mit den „Kettenburgern“ endete 
dann am frühen Sonntagnachmittag unser Heimat- und Brunnenfest.
Die Stadt möchte sich an dieser Stelle bei all jenen bedanken, die zum 
Gelingen dieses Heimatfestes beigetragen haben und hofft, dass sich im 
nächsten Jahr zum 200sten Heimat- und Brunnenfest noch mehr Vereine 
und Verbände bei der Vorbereitung und Durchführung dieses kulturellen 
Höhepunktes beteiligen. 
Viele weitere Bilder unter:

www.badtennstedt.de

Gruppenbild mit Quellprinzessin

Das Orchester des Kultur- und Heimatvereins

Clown Kelle begeistert mit seiner Show

200 Jahre Heimat- und Brunnenfest 
Bad Tennstedt 2015

Unterstützen Sie unser Jubiläums-Heimat-
fest 2015 durch den Kauf einer Plakette!
Diese Plaketten erhalten Sie ab sofort 
in unserer Stadtinformation, Kurstraße 
10 oder im Bürgerbüro im Rathaus Bad 
Tennstedt zum symbolischen Preis von 
2,00 Euro/Stück.

Rückblick Heimat- und Brunnenfest 2014

… und auch mit dem Wetter hatten wir noch einigermaßen 
Glück!

Zum Kinderfest am Freitag Nachmittag schien jedenfalls die Sonne und 
auch das Programm von Clown „Kelle“ und der Auftritt der Kinder der 
Grundschulhortes gefielen den Kindern und den anderen Gästen, was 
sie auch lautstark zum Ausdruck brachten. Mit Spaß, Spielen, Kinder-
schminken, Karussell, Hüpfburg und vielen anderen Angeboten war es 
ein rundum gelungener Nachmittag.
Und dann die offizielle Eröffnung des Heimat- und Brunnenfestes mit gro-
ßem Knall, nämlich traditionell mit den Böllerschüssen der heimischen 
Schützengilde! Ein schönes Programm mit den Kindern der Kita „Haus 
Sonnenschein“ und dem Frauenchor Bad Tennstedt folgte auf die Eröff-
nungsrede des Bürgermeisters, Herrn Klupak, und die Rede der amtie-
renden Quellprinzessin Martha. 
Sehr schön anzusehen war dann der Zug mit der Blumenkrone zur 
Schwefelquelle. Der Krone folgte hinter Bürgermeister und Quellprinzes-
sin ein Zug von über 30 kleinen Prinzessinnen, die alle wunderschön 
herausgeputzt durch den Kurpark flanierten.
Der Samstagnachmittag wurde traditionell von Bad Tennstedter Vereinen 
gestaltet, die unter Federführung des Kultur- und Heimatvereins ein bun-
tes und abwechslungsreiches Programm gestalteten.
Die „Karibische Nacht“, eigentlich im Biergarten von „Marinas Stübchen“ 
geplant, fand dann wegen des unsicheren Wetters doch in der Turnhalle 
statt.

Hüpfburg - immer umlagert

Gute Versorgung durch den Kneippverein
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Viele Verletzte beim DRK

Viel Applaus für den Künstler

Salut zur Eröffnung

Kultur- unf Heimatverein Bad Tennstedt e. V.

Großer Antik- und Trödelmarkt am 06.09.2014

Zur Information: Die Kinderstände sind wie immer kos-
tenlos. Für die Antik- und Trödelstände wird eine Gebühr 
erhoben. Infos zur Preis-Staffelung folgen. Wir legen 
Wert auf ANTIK und TRÖDEL.  Von einem attraktiven 
Trödelmarkt versprechen wir uns ebensolche Besucher-
zahlen. Alle Vereine und Sympathisanten sind herzlich eingeladen sich 
an der Gestaltung, am Programm und der Versorgung zu beteiligen.
Stand-Reservierung mit  Angabe der Trödelware unter:
Tel.:  036041-34049 ; mobil: 0152 58494072 

Bad Tennstedter Frauenchor

Auftritt vom Männerchor Liedertafel

Zug zur Quelle

Zug der kleinen Prinzessinen
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Frischer Wind auf Bruchstedt´s Spielplatz
Damit auch die Kleinsten unserer Kleinen im Ort auf ihre Kosten kom-
men, bestellte die Gemeinde eine Nestschaukel (zugelassen für Kinder 
von 1 - 8 Jahre) und einen neuen Sandkasten mit Abdeckung. Der alte 
Sandkasten war in die Jahre gekommen und die Abdeckung marode ge-
worden. Kaum waren die Spielgeräte vom Bürgermeister, Walter Montag, 
bestellt, wurden sie auch schon geliefert. Nun fehlte noch eins: tatkräftige 
Unterstützung zum Aufbau. Pünktlich zum Sommeranfang, am Sams-
tag, den 21.06.14, riefen wir zum Arbeitseinsatz auf dem Bruchstedter 
Spielplatz auf. Unserer schriftlichen Einladung folgten 11 fleißige Papis, 
der Bürgermeister und die Gemeindearbeiterin, Frau Schuck, die ihre 
Zeit und Arbeitskraft gern für die Jüngsten opferten. Mit Schubkarren, 
Schaufeln, Spaten und Spitzhacken ging es voran. Der alte Sandkasten 
wurde abgerissen, Erde geschaufelt, Beton angemischt, die Spielgerä-
te zusammengebaut, aufgestellt und einbetoniert. Sogar einige Kinder 
konnte man für die handwerkliche Arbeit begeistern. Auch die Muttis blie-
ben dem Trubel nicht fern und standen allen Helfern mit Rat und Tat zur 
Seite. Mittags roch es dann nach Würstchen. Unser werdender Papa Nils 
versorgte alle mit Leckerem vom Grill. Für die gesponserten Bratwürst-
chen möchten wir uns recht herzlich bei Herrn Becker, Edeka Markt Bad 
Tennstedt, bedanken.

Gemeinde Ballhausen

Amtlicher Teil

Beschlüsse  Ballhausen
01/II/2014 vom 26.06.2014
Der Gemeinderat bestellt gemäß § 48 ( 2 ) ThürKO (*) als weiteres Mit-
glied Lars Ottmer und als Stellvertreter Christine Jäger in die Gemein-
schaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt.
02/II/2014 vom 26.06.2014
Der Gemeinderat beruft in die Verbandsversammlung des Gewässerun-
terhaltungszweckverbandes „Bad Tennstedt“ als Mitglied Mirko Schin-
köth und als Vertreter Volker Aberth.
Eilentscheidung des Bürgermeisters gemäß § 30 Thüringer Kom-
munalordnung vom 19.05.2014 (Bekanntgabe im Gemeinderat am 
26.06.2014)
Der Bürgermeister fasste die Eilentscheidung den Auftrag „Malermäßige 
Instandsetzung Fassade Kita“ an die Firma Malerwerkstatt Beck GmbH 
aus Bothenheilingen zu vergeben.

Gemeinde Blankenburg

Amtlicher Teil

Beschlüsse  Blankenburg
01/II/2014 vom 24.06.2014
Der Gemeinderat bestellt gemäß § 48 (2) ThürKO (*) als weiteres Mitglied 
Mike Hoppe und als Stellvertreter Steffen Mann in die Gemeinschaftsver-
sammlung der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt.

Gemeinde Bruchstedt

Nichtamtlicher Teil

64. Wiederaufbaufest in Bruchstedt 
vom 18.-20.07.2014

 
 

Freitag, 18.07.14  14.00 Uhr Rentnernachmittag 
 
    20.00 Uhr Fackelumzug mit 
    anschließendem Feuer; 

gemütliches Beisammensein 
 

 
Samstag, 19.07.14  10.00 Uhr Dorfmeisterschaften im 

    Tontaubenschießen 
 
    15.00 Uhr Kindernachmittag mit 

Spiel und Spaß, sowie kleinem 
Flohmarkt; 

    Fahrsicherheitstraining für Fahrrad 
mit dem ADAC 

 
    der Eiswagen kommt  
 

16.00 Uhr Führung durch die 
Förderschuleinrichtung 

 
 

Sonntag, 20.07.14  10.00 Uhr Gottesdienst im Park mit 
    Taufe; 

     Frühschoppen 

 
Zu unserem Wiederaufbaufest laden wir Sie recht herzlich ein. 
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1.
Der Gemeinderat der Gemeinde Haussömmern hat in seiner Sitzung am 
06.05.2014 die Hebesätze der Grundsteuer A auf 300 v. H. und Grund-
steuer B auf 389 v. H. für das Kalenderjahr 2014 festgesetzt. Gegenüber 
dem Kalenderjahr 2013 ist damit keine Änderung eingetreten, so dass 
auf die Erteilung von Grundsteuerbescheiden für das Kalenderjahr 2014 
verzichtet wird. 
Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlage (Mess-
beträge) sich seit der letzten Bescheiderteilung nicht geändert hat, wird 
deshalb durch diese öffentliche Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 des 
Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07.08.1973 (BGBl. S. 965), zuletzt 
geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. S 2794), 
die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2014 in der zuletzt für das Kalen-
derjahr 2013 veranlagten Höhe festgesetzt.
Die Grundsteuer wird mit den in den zuletzt erteilten Grundabgaben-
bescheiden festgesetzten Beträgen fällig. Die Steuern sind an den im 
zuletzt ergangenen Steuerbescheid genannten Fälligkeitstagen auf ein 
Konto der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt zu überweisen.
Soweit der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt Abbuchungsauftrag 
erteilt wurde, werden die Fälligkeiten eingezogen. Die bereits geleisteten 
Zahlungen werden auf die Jahresschuld angerechnet.
Die für die Veranlagung notwendigen Unterlagen können bei der Ver-
waltungsgemeinschaft Bad Tennstedt, Zimmer 13, Markt 1, 99955 Bad 
Tennstedt, während der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden.

2.
Die Festsetzung der Grundsteuer nach Nr. 1 gilt nicht für die Bemessung 
der Grundsteuer für Einfamilienhäuser und Mietwohngrundstücke nach 
der Ersatzbemessungsgrundlage des § 42 GrStG. Für diese Grundsteu-
er ist die Steueranmeldung jährlich, zum Beginn des Kalenderjahres bis 
zum Fälligkeitstag, neu abzugeben (§ 44 Abs. 3 GrStG). Der Steuer-
pflichtige ist von seiner Erklärungspflicht für die Folgejahre nur befreit, 
wenn keine Änderungen eintreten. 

3.
Soweit sich Änderungen der Besteuerungsgrundlage ergeben, wird ge-
mäß Grundsteuermessbescheid des örtlich zuständigen Finanzamtes 
ein Grundsteuerbescheid erteilt.

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann binnen eines Monats nach ih-
rer Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad 
Tennstedt, Markt 1, 99955 Bad Tennstedt, einzulegen. Die Frist für die 
Einlegung des Widerspruchs beginnt mit dem Ablauf des auf den Tag der 
Bekanntmachung dieser Allgemeinverfügung folgenden Tages. 
Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Wirksamkeit des Be-
scheides nicht gehemmt, insbesondere die Einziehung der festgesetzten 
Steuer nicht aufgehalten.

Haussömmern, den 08.07.2014
Voigt
Bürgermeister

Gemeinde Hornsömmern

Amtlicher Teil

Beschlüsse  Hornsömmern
01/II/2014 vom 24.06.2014
Der Gemeinderat bestellt gemäß § 48 (2) ThürKO (*) als weiteres Mit-
glied Bernd Bergmann und als Stellvertreter Angelika Kästner in die Ge-
meinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt.

Gemeinde Kirchheilingen

Nichtamtlicher Teil

„Kirchheilinger - Heimatkalender“
Der Heimatverein Kirchheilingen arbeitet gegenwärtig an der Erstellung 
eines Bild-Kalenders für das Jahr 2015. Darin sollen u.a. eine Vielzahl 
historischer Fotos aus dem Dorfleben, der Landwirtschaft, Ortsansich-
ten, sowie von jeglichen anderen interessanten Anlässen zu Papier ge-
bracht werden. Eine erste Sichtung der Fotobestände des Dorfmuseums 
ist bereits erfolgt und einige Privatpersonen stellten uns auch dankens-
werter Weise Fotos zur Verfügung.

Ebenfalls bedanken wir uns bei Elias seiner Oma, Liane Gary, sowie dem 
Bruchstedter Kirmesverein, die uns mit Geldspenden unterstützten. So 
konnte weitere Verpflegung wie Brötchen und Getränke gekauft werden. 
Nach ca. 5 Stunden war das Gröbste geschafft. Nun wurde die Schau-
kel abgesperrt, da der Beton noch aushärten musste. In der folgenden 
Woche besorgte der Gemeindearbeiter, Herr Weber, neuen Sand für die 
Befüllung des Sandkastens und als Pufferzone unter der Schaukel. Wir 
hoffen, dass die Spielgeräte pfleglich behandelt werden und viele Kinder 
ihre Freude an den neuen Spielgeräten haben. Danke an die Papis von 
Angelina, Henrik, Eirik und Narvik, Willy, Victoria, Lisa und Nina, Nelly, 
Elias, Louis, Jette, Maxi, Laura und Paula, sowie an den baldigen Papi 
Nils, den Bürgermeister, die Gemeindearbeiter und die Sponsoren.
Maria Berger und Alexandra Krey

Gemeinde Haussömmern

Amtlicher Teil

Öffentliche Bekanntmachung 
für die Festsetzung der Grundsteuer

für das Kalenderjahr 2014 mittels Allgemeinverfügun 
 gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (GrStG)

Nach § 27 Abs. 3 GrStG in der Fassung der Bekanntmachung vom 
07.08.1973 (BGBl. S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Ge-
setzes vom 19.12.2008 (BGBl. S 2794) ist es möglich, bei zum Vorjahr 
unveränderten Grundsteuerhebesätzen auf die Versendung von Einzel-
steuerbescheiden zu verzichten und die Grundsteuer A + B mittels Allge-
meinverfügung festzusetzen.
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Öffentliche Bekanntmachung 
für die Festsetzung der Grundsteuer

für das Kalenderjahr 2014 mittels Allgemeinverfügung 
gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (GrStG)

Nach § 27 Abs. 3 GrStG in der Fassung der Bekanntmachung vom 
07.08.1973 (BGBl. S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Ge-
setzes vom 19.12.2008 (BGBl. S 2794) ist es möglich, bei zum Vorjahr 
unveränderten Grundsteuerhebesätzen auf die Versendung von Einzel-
steuerbescheiden zu verzichten und die Grundsteuer A + B mittels Allge-
meinverfügung festzusetzen.

1.
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettstedt hat in seiner Sitzung am 
16.05.2014 die Hebesätze der Grundsteuer A auf 271 v. H. und Grund-
steuer B auf 330 v. H. für das Kalenderjahr 2014 festgesetzt. Gegenüber 
dem Kalenderjahr 2013 ist damit keine Änderung eingetreten, so dass 
auf die Erteilung von Grundsteuerbescheiden für das Kalenderjahr 2014 
verzichtet wird. 
Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlage (Mess-
beträge) sich seit der letzten Bescheiderteilung nicht geändert hat, wird 
deshalb durch diese öffentliche Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 des 
Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07.08.1973 (BGBl. S. 965), zuletzt 
geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. S 2794), 
die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2014 in der zuletzt für das Kalen-
derjahr 2013 veranlagten Höhe festgesetzt.
Die Grundsteuer wird mit den in den zuletzt erteilten Grundabgaben-
bescheiden festgesetzten Beträgen fällig. Die Steuern sind an den im 
zuletzt ergangenen Steuerbescheid genannten Fälligkeitstagen auf ein 
Konto der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt zu überweisen.
Soweit der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt Abbuchungsauftrag 
erteilt wurde, werden die Fälligkeiten eingezogen. Die bereits geleisteten 
Zahlungen werden auf die Jahresschuld angerechnet.
Die für die Veranlagung notwendigen Unterlagen können bei der Ver-
waltungsgemeinschaft Bad Tennstedt, Zimmer 13, Markt 1, 99955 Bad 
Tennstedt, während der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden.

2.
Die Festsetzung der Grundsteuer nach Nr. 1 gilt nicht für die Bemessung 
der Grundsteuer für Einfamilienhäuser und Mietwohngrundstücke nach 
der Ersatzbemessungsgrundlage des § 42 GrStG. Für diese Grundsteu-
er ist die Steueranmeldung jährlich, zum Beginn des Kalenderjahres bis 
zum Fälligkeitstag, neu abzugeben (§ 44 Abs. 3 GrStG). Der Steuer-
pflichtige ist von seiner Erklärungspflicht für die Folgejahre nur befreit, 
wenn keine Änderungen eintreten. 

3.
Soweit sich Änderungen der Besteuerungsgrundlage ergeben, wird ge-
mäß Grundsteuermessbescheid des örtlich zuständigen Finanzamtes 
ein Grundsteuerbescheid erteilt.

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann binnen eines Monats nach ih-
rer Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad 
Tennstedt, Markt 1, 99955 Bad Tennstedt, einzulegen. Die Frist für die 
Einlegung des Widerspruchs beginnt mit dem Ablauf des auf den Tag der 
Bekanntmachung dieser Allgemeinverfügung folgenden Tages. 
Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Wirksamkeit des Be-
scheides nicht gehemmt, insbesondere die Einziehung der festgesetzten 
Steuer nicht aufgehalten.

Klettstedt, den 08.07.2014
Freytag
Bürgermeister

Nichtamtlicher Teil

Klettstedter „Heimatstube“ feierlich eröffnet
Von der Idee bis zur Eröffnung sind zwei Jahre vergangen - nun ist es 
endlich geschafft!
Die Heimatstube ist fertig und am 29. Juni feierlich eröffnet worden .Ein 
Jahr wurde im Gebäude der Gaststätte gebaut. Über 60.000 Euro wur-
den investiert, darunter auch Förder- und Lottomittel.
Unser Heimatverein, der das Objekt betreut und die Räumlichkeiten mit 
Leben erfüllt, leistete ca. 150 unentgeltliche Arbeitsstunden. Dafür ein 
herzliches Dankeschön!
Einen großen Dank auch an alle am Bau beteiligten Firmen:
- Fa. Göran Lindner - Tischlerei
- Fa. Jörg Freytag - Elektroinstallation
- Fa. Dittmar Grauel - Klemptnerbetrieb
- Fa. Nico Ehrlich - Baubetrieb
- und nicht zuletzt dem Architekturbüro  Gabriele Böttcher 

Um diesen Kalender möglichst attraktiv gestalten zu können, bitten wir 
alle Einwohner, uns mit weiteren Fotos zu unterstützen. Diese werden 
mit moderner Technik kopiert und dem Besitzer umgehend wieder zu-
rückerstattet!
Gleichzeitig findet derzeit eine Digitalisierung des historischen Foto-
materials des Dorfmuseums statt, wozu wir uns ebenfalls über weitere 
Privatfotos zur Dokumentation der Ortsgeschichte und des Dorflebens 
freuen würden. Auch diese werden kurzfristig eingescannt und wieder 
zurückgegeben. 
Wir hoffen für unser neues Projekt auf eine positive Resonanz, auf in-
teressierte Einwohner, die uns dabei unterstützen und denken auch, 
dass sich eine gewisse Neugier und Vorfreude auf das im Herbst diesen 
Jahres erscheinende Resultat - dem „Kirchheilinger - Heimatkalender“ 
heraus-bildet!
Bei Interesse oder weiteren Fragen zum Vorhaben wenden Sie sich 
bitte an die Mitglieder des Heimatvereins:
•	 Monika	Lenzer
•	 Irene	Michel
•	 Helga	Dietrich
•	 oder	Hartmut	Dölle
Im Voraus vielen Dank sagt der Heimatverein Kirchheilingen.
gez.
Hartmut Dölle

Gemeinde Klettstedt

Amtlicher Teil

Beschlüsse  Klettstedt
01/II/2014 vom 27.06.2014
Der Gemeinderat bestellt gemäß § 48 (2) ThürKO (*) als weiteres Mitglied 
Herrn Mario Kilian und als Stellvertreter Herrn Steffen Nottrodt in die Ge-
meinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt.
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Allein mit finanziellen Mitteln der Gemeinde Klettstedt wäre dieses Pro-
jekt aber nicht realisierbar gewesen. Deshalb geht auch ein herzliches 
Dankeschön an die RAG, Herrn Niebar, für die Unterstützung mit ca. 
41.000 Euro Fördermitteln, an unseren Landrat, Herrn Harald Zanker, 
und an Frau Annette Lehrmann, Mitglied des Landtages, für die Bereit-
stellung von 1.000 Euro Fördermitteln. 
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Abwasserzweckverband „Finne“
Thüringer Verordnung über Anforderung an Wartung und Kontrol-
le von Kleinkläranlagen (Thüringer Kleinkläranlagenverordnung - 
ThürKKAVO-) vom 26. März 2010
Als Betreiber einer vollbiologischen Kleinkläranlage sind die Eigentümer 
zur regelmäßigen Wartung der Anlage und der Anlagenteile nach den 
Bestimmungen der o. g. Verordnung, den Vorgaben der wasserrechtli-
chen Erlaubnis und oder den Festlegungen der allgemeinen bauaufsicht-
liche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik verpflichtet.
Der Wartungsnachweis ist vollständig an den AZV „Finne“  zu überge-
ben und die Nichteinhaltung stellt eine Ordnungswidrigkeit nach § 9 der 
ThürKKAVO dar. 
Weiterhin besteht die Möglichkeit einen Antrag auf Befreiung der Abwas-
serabgabe bzw. Minderung der Abwassergebühr zu stellen, wozu ein 
Wartungsnachweis die Voraussetzung ist.  
Die entsprechenden Formulare finden Sie unter www.bewa-soemmmer-
da.de
Die Anträge für das Jahr 2014 sind bis 31.12.2014 zu stellen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Sachbearbeiterin Abwasser der 
BeWA mbH Sömmerda Frau Klöppel 0 36 34  68 49 36.
Udo Hoffmann
Verbandsvorsitzender

Der Abwasserzweckverband „Finne“ gibt bekannt:
Die  4. Sitzung der Verbandsversammlung des Abwasserzweckverban-
des „Finne“ im Jahr 2014 findet am Donnerstag, dem 24. Juli 2014, um 
18.00 Uhr, im Versammlungsraum der Geschäftsstelle des Verbandes, 
Bahnhofstraße 28, 99610 Sömmerda, statt.
Tagesordnung:
A)  öffentlicher Sitzungsteil
1. Begrüßung
2. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der Be-

schlussfähigkeit
3. Bestätigung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift der Verbandsversammlung des AZV 

„Finne“ vom 24.04.2014                      - öffentlicher Sitzungsteil 
5. Sachstandsbericht zur wirtschaftlichen Situation des AZV „Finne“
6. Beschlussanträge zur Vergabe von Leistungen:

A) Vergabe zur Komplexbaumaßnahme Ausbau August-Bebel-
Straße Kölleda, Los 2: Erneuerung Mischwasserkanal - 
Drucksachen-Nr. 48/2014

B) Vergabe Migration Fernwirk- und Prozessleittechnik - Abwas-
serpumpwerke - Abwasserpumpwerk ATS - Drucksachen-Nr. 
49/2014

C) Vergabe Kanalisation Buttstädt - Anschluss Wohngebiet „Im 
Stadtfelde“ - Abwasserkanal, Schmutzwasser-Pumpwerk mit 
Druckleitung - Drucksachen-Nr. 50/2014

7. Anfragen und Mitteilungen
B)  nichtöffentlicher Sitzungsteil
Änderungen der Tagesordnung werden vorbehalten.

Sömmerda, 08. Juli 2014
gez. Udo Hoffmann
Verbandsvorsitzender

Der Trinkwasserzweckverband „Thüringer Becken“ 
gibt bekannt:
Die 3. Sitzung der Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverban-
des „Thüringer Becken“ im Jahr 2014 findet am Donnerstag, dem 24. 
Juli 2014, um 18.30 Uhr, im Beratungsraum der Geschäftsstelle des 
Verbandes in Sömmerda, Bahnhofstraße 28, statt.
Tagesordnung:
A) öffentlicher Sitzungsteil
1. Begrüßung
2. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der Be-

schlussfähigkeit
3. Bestätigung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift der Verbandsversammlung des 

TWZV „Thüringer Becken“ vom 05.06.2014 - öffentlicher Sitzungs-
teil

5. Sachstandsbericht Trinkwasserqualität
6. Sachstandsbericht wirtschaftliche Situation
7. Beschlussantrag 1. Änderung zur Rumpfsatzung des TWZV „Thü-

ringer Becken“ - Drucksachen-Nr. 26/2014 
8. Beschlussantrag 8. Fortschreibung des Preisverzeichnisses des 

TWZV „Thüringer Becken“ - Drucksachen-Nr. 27/2014
9. Beschlussantrag 1. Änderung der Technischen Anschlussbedingun-

gen für den Anschluss an das Trinkwassernetz des TWZV „Thürin-
ger Becken“ - Drucksachen-Nr. 28/2014

10. Beschlussantrag 1. Änderung der Ergänzenden Bestimmungen des 
TWZV „Thüringer Becken“ zur Verordnung über Allgemeine Bedin-
gungen für die Versorgung mit Wasser - Drucksachen-Nr. 29/2014

11. Beschlussantrag 4. Änderung zur Entschädigungssatzung des 
TWZV „Thüringer Becken“ - Drucksachen-Nr. 30/2014

Gemeinde Kutzleben

Amtlicher Teil

Beschlüsse  Kutzleben
01/II/2014 vom 19.06.2014
Der Gemeinderat bestellt gemäß § 48 ( 2 ) ThürKO (*) als weiteres Mit-
glied Karsten Klös und als Stellvertreter Andreas Fuchs in die Gemein-
schaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt.

Öffentliche Bekanntmachung 
für die Festsetzung der Grundsteuer

für das Kalenderjahr 2014 mittels Allgemeinverfügung 
gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (GrStG)

Nach § 27 Abs. 3 GrStG in der Fassung der Bekanntmachung vom 
07.08.1973 (BGBl. S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Ge-
setzes vom 19.12.2008 (BGBl. S 2794) ist es möglich, bei zum Vorjahr 
unveränderten Grundsteuerhebesätzen auf die Versendung von Einzel-
steuerbescheiden zu verzichten und die Grundsteuer A + B mittels Allge-
meinverfügung festzusetzen.

1.
Der Gemeinderat der Gemeinde Kutzleben hat in seiner Sitzung am 
05.05.2014 die Hebesätze der Grundsteuer A auf 271 v. H. und Grund-
steuer B auf 389 v. H. für das Kalenderjahr 2014 festgesetzt. Gegenüber 
dem Kalenderjahr 2013 ist damit keine Änderung eingetreten, so dass 
auf die Erteilung von Grundsteuerbescheiden für das Kalenderjahr 2014 
verzichtet wird. 
Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlage (Mess-
beträge) sich seit der letzten Bescheiderteilung nicht geändert hat, wird 
deshalb durch diese öffentliche Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 des 
Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07.08.1973 (BGBl. S. 965), zuletzt 
geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. S 2794), 
die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2014 in der zuletzt für das Kalen-
derjahr 2013 veranlagten Höhe festgesetzt.
Die Grundsteuer wird mit den in den zuletzt erteilten Grundabgaben-
bescheiden festgesetzten Beträgen fällig. Die Steuern sind an den im 
zuletzt ergangenen Steuerbescheid genannten Fälligkeitstagen auf ein 
Konto der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt zu überweisen.
Soweit der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt Abbuchungsauftrag 
erteilt wurde, werden die Fälligkeiten eingezogen. Die bereits geleisteten 
Zahlungen werden auf die Jahresschuld angerechnet.
Die für die Veranlagung notwendigen Unterlagen können bei der Ver-
waltungsgemeinschaft Bad Tennstedt, Zimmer 13, Markt 1, 99955 Bad 
Tennstedt, während der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden.

2.
Die Festsetzung der Grundsteuer nach Nr. 1 gilt nicht für die Bemessung 
der Grundsteuer für Einfamilienhäuser und Mietwohngrundstücke nach 
der Ersatzbemessungsgrundlage des § 42 GrStG. Für diese Grundsteu-
er ist die Steueranmeldung jährlich, zum Beginn des Kalenderjahres bis 
zum Fälligkeitstag, neu abzugeben (§ 44 Abs. 3 GrStG). Der Steuer-
pflichtige ist von seiner Erklärungspflicht für die Folgejahre nur befreit, 
wenn keine Änderungen eintreten. 

3.
Soweit sich Änderungen der Besteuerungsgrundlage ergeben, wird ge-
mäß Grundsteuermessbescheid des örtlich zuständigen Finanzamtes 
ein Grundsteuerbescheid erteilt.

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann binnen eines Monats nach ih-
rer Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad 
Tennstedt, Markt 1, 99955 Bad Tennstedt, einzulegen. Die Frist für die 
Einlegung des Widerspruchs beginnt mit dem Ablauf des auf den Tag der 
Bekanntmachung dieser Allgemeinverfügung folgenden Tages. 
Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Wirksamkeit des Be-
scheides nicht gehemmt, insbesondere die Einziehung der festgesetzten 
Steuer nicht aufgehalten.

Kutzleben, den 08.07.2014
Schmidt
Bürgermeister
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Gemeinde Tottleben

Amtlicher Teil

Beschlüsse Tottleben
01/II/2014 vom 23.06.2014
Der Gemeinderat bestellt gemäß § 48 (2) ThürKO (*) als weiteres Mit-
glied Jens Scheidig und als Stellvertreter Jörg Mierau in die Gemein-
schaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt.

Öffentliche Bekanntmachung 
für die Festsetzung der Grundsteuer

für das Kalenderjahr 2014 mittels Allgemeinverfügung 
gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (GrStG)

Nach § 27 Abs. 3 GrStG in der Fassung der Bekanntmachung vom 
07.08.1973 (BGBl. S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Ge-
setzes vom 19.12.2008 (BGBl. S 2794) ist es möglich, bei zum Vorjahr 
unveränderten Grundsteuerhebesätzen auf die Versendung von Einzel-
steuerbescheiden zu verzichten und die Grundsteuer A + B mittels Allge-
meinverfügung festzusetzen.

1.
Der Gemeinderat der Gemeinde Tottleben hat in seiner Sitzung am 
11.03.2014 die Hebesätze der Grundsteuer A auf 270 v. H. und Grund-
steuer B auf 370 v. H. für das Kalenderjahr 2014 festgesetzt. Gegenüber 
dem Kalenderjahr 2013 ist damit keine Änderung eingetreten, so dass 
auf die Erteilung von Grundsteuerbescheiden für das Kalenderjahr 2014 
verzichtet wird. 
Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlage (Mess-
beträge) sich seit der letzten Bescheiderteilung nicht geändert hat, wird 
deshalb durch diese öffentliche Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 des 
Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07.08.1973 (BGBl. S. 965), zuletzt 
geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. S 2794), 
die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2014 in der zuletzt für das Kalen-
derjahr 2013 veranlagten Höhe festgesetzt.
Die Grundsteuer wird mit den in den zuletzt erteilten Grundabgaben-
bescheiden festgesetzten Beträgen fällig. Die Steuern sind an den im 
zuletzt ergangenen Steuerbescheid genannten Fälligkeitstagen auf ein 
Konto der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt zu überweisen.
Soweit der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt Abbuchungsauftrag 
erteilt wurde, werden die Fälligkeiten eingezogen. Die bereits geleisteten 
Zahlungen werden auf die Jahresschuld angerechnet.
Die für die Veranlagung notwendigen Unterlagen können bei der Ver-
waltungsgemeinschaft Bad Tennstedt, Zimmer 13, Markt 1, 99955 Bad 
Tennstedt, während der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden.

2.
Die Festsetzung der Grundsteuer nach Nr. 1 gilt nicht für die Bemessung 
der Grundsteuer für Einfamilienhäuser und Mietwohngrundstücke nach 
der Ersatzbemessungsgrundlage des § 42 GrStG. Für diese Grundsteu-
er ist die Steueranmeldung jährlich, zum Beginn des Kalenderjahres bis 
zum Fälligkeitstag, neu abzugeben (§ 44 Abs. 3 GrStG). Der Steuer-
pflichtige ist von seiner Erklärungspflicht für die Folgejahre nur befreit, 
wenn keine Änderungen eintreten. 

12. Beschlussantrag 1. Änderung zur Geschäftsordnung für den Ver-
bandsausschuss und die Verbandsversammlung des TWZV „Thürin-
ger Becken“ - Drucksachen-Nr. 31/2014

13. Beschlussanträge zur Vergabe von Leistungen:
A) Vergabe Bauleistungen Ortsnetz Kölleda, August-Bebel-Straße 

- Drucksachen-Nr. 38/2014
B) Vergabe Bauleistungen Brunnen E3 Burgwenden, Rückbau 

Brunnen 5 Burgwenden und Brunnenstube E2 Rastenberg - 
Drucksachen-Nr. 39/2014

C) Vergabe Bauleistungen Ortsnetz Sömmerda; Lange Straße - 
Drucksachen-Nr. 40/2014

D) Vergabe Bauleistungen Querung Kölledaer Straße/Salzmann-
straße - Teilobjekt Karl-Marx-Straße - Drucksachen-Nr. 49/2014

14. Anfragen und Mitteilungen
B) nichtöffentlicher Sitzungsteil
Änderungen der Tagesordnung werden vorbehalten.

Sömmerda, 08. Juli 2014
gez. Peter Albach
Verbandsvorsitzender

Gemeinde Mittelsömmern

Amtlicher Teil

Beschlüsse  Mittelsömmern
01/II/2014 vom 24.06.2014
Der Gemeinderat bestellt gemäß § 48 ( 2 ) ThürKO (*) als weiteres Mit-
glied Dr. Ralf Marold und als Stellvertreter René Bertuch in die Gemein-
schaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt.

Gemeinde Sundhausen

Nichtamtlicher Teil

THEPRA Kindergarten „Angermäuse“ Sundhausen

Hallo hier sind die sechs Schulanfänger!

Ich bin Hanna Wilke, bald komme ich in die Schule mit meinen fünf Freun-
den. Darauf freuen wir uns sehr, besonders auf die Zuckertüte. Doch wir 
werden unseren Kindergarten vermissen. So viele tolle Sachen haben 
wir hier gemacht. Jeden Tag.
Da hast du Recht. Ich bin Raik Schmitt. Jeden Tag gehen wir raus. Drau-
ßen sein, ist einfach super. Wir klettern auf unseren Kletterbaum, spielen 
im Sand und wir haben eine echte Baustelle und eine Werkstatt.
Ja genau. Ich bin Colin Kaiser. Unser Wiesentag, Dienstag, reißt alles 
raus. Wir entdecken da so viele Wunder. Peer seine Hasen durften wir 
streicheln und Kaulquappen haben wir im Teich gefangen und in unser 
Aquarium gesetzt. Echte Frösche sind es geworden, ehrlich.
Ja das war cool. Ich bin Leon Trautmann und auch am liebsten draußen. 
Beim Crosslauf war ich der schnellste Läufer. Ich habe sogar eine Gold-
medaille gewonnen. Du warst der Zweite oder?
Ja, ich bin Finley Frank. Jedes Jahr machen wir im Kindergarten ein Mu-
sical. Das ist mein Ding. Ich singe und tanze gern. Diesmal waren wir Gi-
raffen und Zebras, die die Freundschaft gefunden haben. Unsere Muttis 
haben auch mitgemacht.
Hallo, ich will auch noch was sagen. Unser Kindertag im“ Kaiser Wäld-
chen“ mit Sascha und seiner Familie der war einfach nur 100-tausend 
mal wunderbar. Die Fahrt mit der „Bucht“, das Toben im Wald und das 
gute Essen von Oma Ruth, ein Genuss. Danke für diesen schönen Tag.
Außerdem unsere Gespensternacht nur für uns Sechs war super lustig, 
aber auch aufregend.
Colin: „Das muss man erlebt haben.“
Hallo ihr Schulanfängerangermäuse. Danke für euer Interview. Das Wich-
tigste für uns Erzieher ist, dass sich unsere Kinder wohl und geborgen 
fühlen. Individualität und Naturverbundenheit sowie gesunde Ernährung 
wird bei uns Groß geschrieben. Doch unsere pädagogische Arbeit kann 
nur durch eine gute Zusammenarbeit mit unseren Eltern, Großeltern, 
unserem Träger, der Stiftung Landleben, der Agrargenossenschaft, und 
vielen fleißigen Helfern und Sponsoren gelingen Danke!!!!!
Eure Angermäuse aus Sundhausen!!!!!!
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Pfarrbereich Kirchheilingen

Kirchheilingen:
Gottesdienste:
Sa, 19.7.  18.00 Uhr in Klettstedt
So, 20.7. 10.00 Uhr in Bruchstedt: Park-GD zum 
  Aufbaufest (m.Taufe)
So, 20.7. 14.00 Uhr in Bad Tennstedt: 
  Vorstellungs-GD des 
  Bewerbers für die Pfarrstelle 
  Bad Tennstedt
So, 27.7. 14.00 Uhr anschl. Kirchkaffee im 
  Pfarrgarten
Frauenkreis: Sommerpause
Urleben:
Gottesdienste:
Sa, 19.7.  18.00 Uhr  in Klettstedt
So, 20.7. 10.00 Uhr  in Bruchstedt: Park-GD zum 
  Aufbaufest (m.Taufe)
So, 20.7. 14.00 Uhr in Bad Tennstedt: 
  Vorstellungs-GD des 
  Bewerbers für die Pfarrstelle 
  Bad Tennstedt
So, 27.7. 10.00
Frauenkreis:  nach
Absprache 14.00 Uhr  in Tottleben
Tottleben:
Gottesdienste
Sa, 19.7.  18.00 Uhr  in Klettstedt
So, 20.7. 10.00 Uhr  in Bruchstedt: Park-GD zum 
  Aufbaufest (m.Taufe)
So, 20.7. 14.00 Uhr in Bad Tennstedt: 
  Vorstellungs-GD des
   Bewerbers für die Pfarrstelle 
  Bad Tennstedt
So, 27.7. 10.00 Uhr  in Urleben
Frauenkreis:  nach
Absprache 14.00 Uhr  in Tottleben
Klettstedt:
Gottesdienste:
Sa, 19.7.  18.00 Uhr  in Klettstedt
So, 20.7. 10.00 Uhr  in Bruchstedt: Park-GD zum   
Aufbaufest (m.Taufe)
So, 20.7. 14.00 Uhr in Bad Tennstedt: 
  Vorstellungs-GD des
   Bewerbers für die Pfarrstelle 
  Bad Tennstedt
Sa, 26.7. 17.00 in Sundhausen
Frauenkreis:  nach
Absprache 14.00 Uhr in Tottleben
Sundhausen:
Gottesdienste:
Sa, 19.7.  18.00 Uhr  in Klettstedt
So, 20.7. 10.00 Uhr  in Bruchstedt: Park-GD zum 
  Aufbaufest (m.Taufe)
So, 20.7. 14.00 Uhr in Bad Tennstedt: 
  Vorstellungs-GD des
   Bewerbers für die Pfarrstelle 
  Bad Tennstedt
Sa, 26.7. 17.00 Uhr
Frauenkreis:  nach
Absprache 14.00 Uhr  in Tottleben
Blankenburg:
Gottesdienste:
Sa, 19.7.  18.00 Uhr  in Klettstedt
So, 20.7. 10.00 Uhr  in Bruchstedt: Park-GD zum 
  Aufbaufest (m.Taufe)
So, 20.7. 14.00 Uhr in Bad Tennstedt: 
  Vorstellungs-GD des
  Bewerbers für die Pfarrstelle 
  Bad Tennstedt
Sa, 26.7. 18.00
Frauenkreis: Sommerpause
Bruchstedt:
Gottesdienste:
Sa, 19.7.  18.00 Uhr  in Klettstedt
So, 20.7. 10.00 Uhr  in Bruchstedt: Park-GD zum 
  Aufbaufest (m.Taufe)
So, 20.7. 14.00 Uhr in Bad Tennstedt: 
  Vorstellungs-GD des
  Bewerbers für die Pfarrstelle 
  Bad Tennstedt
Sa, 26.7. 18.00 Uhr in Blankenburg
Frauenkreis: Sommerpause

3.
Soweit sich Änderungen der Besteuerungsgrundlage ergeben, wird ge-
mäß Grundsteuermessbescheid des örtlich zuständigen Finanzamtes 
ein Grundsteuerbescheid erteilt.

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann binnen eines Monats nach ih-
rer Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad 
Tennstedt, Markt 1, 99955 Bad Tennstedt, einzulegen. Die Frist für die 
Einlegung des Widerspruchs beginnt mit dem Ablauf des auf den Tag der 
Bekanntmachung dieser Allgemeinverfügung folgenden Tages. 
Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Wirksamkeit des Be-
scheides nicht gehemmt, insbesondere die Einziehung der festgesetzten 
Steuer nicht aufgehalten.

Tottleben, den 08.07.2014
Mörstedt
Bürgermeister

Gemeinde Urleben

Amtlicher Teil

Beschlüsse  Urleben

01/II/2014 vom 19.06.2014
Der Gemeinderat bestellt gemäß § 48 (2) ThürKO (*) als weiteres Mit-
glied Marlis Fitzner und als Stellvertreter Hans-Georg Hasert in die Ge-
meinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt.

Amtlicher Teil

Gewässerunterhaltungszweckverband Bad Tennstedt 
informiert:

In seiner konstituierenden Sitzung am 08. Juli 2014 wurde Herr Wolf-
gang Steglich erneut zum Verbandsvorsitzenden wiedergewählt. Die Ver-
bandsversammlung bestehend aus je zwei Vertretern der Mitgliedsorte 
Bad Tennstedt und Ballhausen wählten zum stellvertretenden Vorsitzen-
den Herrn Bruno Henning. 
Die Vergabe zur Beräumung des Wehres im Kurpark wurde beschlossen 
und soll demnächst umgesetzt werden.
Auf Initiative der Maiburschen aus Bad Tennstedt sowie des Anglerver-
eins wurde im Bereich der Brückenstrasse der Klunkerbach beräumt. Der 
Vorsitzende, die Verbandsversammlung sowie die Geschäftsleitung be-
danken sich herzlich bei den vielen Helfern.  
Klupak 
Geschäftsstellenleiter

Kirchspiel Haus-Horn- und Mittelsömmern

Vakanz-Vertretung: Pfn. M. Wohlfarth, Kirchheilingen, Tel: 046043-70205
Gottesdienste: 
So, 20.7. 14.00 Uhr in Bad Tennstedt: 
  Vortsellungs-GD des
   Bewerbers für die Pfarrstelle 
  B.Tennstedt
So, 27.7. 10.00 Uhr  Uhr in Mittelsömmern
Bibelstund
in Haussömmern: Sommerpause
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Mi.,  23.7.14, BIRGITTA VON SCHWEDEN, Ordensgründerin, Patro-
nin Europas (1373) [F]
18.00 Uhr Eucharistische Anbetung und Beichtgelegenheit in Bad 

Lgs.
18.30 Uhr Heilige Messe in St. Marien Bad Langensalza
Do.,  24.7.14, Christophorus, Märtyrer in Kleinasien (um 250)
Kinderwallfahrt
18.30 Uhr Eucharistische Anbetung in Schlotheim
19.00 Uhr Heilige Messe in St. Bonifatius Schlotheim (Pfarrer)
Fr.,  25.7.14, JAKOBUS, Apostel [F]
09.00 Uhr Heilige Messe zum Jahrgedächtnis für + Gabriele Leh-

mann
 im Caritasheim Bad Langensalza
Sa.,  26.7.14, Joachim und Anna, Eltern der Gottesmutter Maria [G]
16.00 Uhr Heilige Messe im Caritasheim Bad Langensalza (Pfr. 

Franz)
18.00 Uhr Heilige Messe in Bad Tennstedt (Pfarrer)
18.00 Uhr Wort-Gottes-Feier in Gräfentonna ( )
So., 27.7.14, 17. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10.00 Uhr Heilige Messe in Kirchheilingen (Prof. Tiefensee)
10.00 Uhr Heilige Messe mit Taufe des Kindes Johanna Hetten-

hausen
 in St. Bonifatius Schlotheim (Pfarrer)
10.00 Uhr Heilige Messe in St. Marien Bad Langensalza (Pfr. 

Jelich)
Mo.,  28.7.14, Wochentag (17. Woche)
09.00 Uhr Heilige Messe im Caritasheim Bad Langensalza (Pfr. 

Franz)
Di., 29.7.14, Marta von Betanien [G]
09.00 Uhr Heilige Messe im Caritasheim Bad Langensalza (Pfr. 

Franz)
09.00 Uhr I. Laudes und Heilige Messe in St. Bonifatius Schlo-

theim (Pfarrer)
Mi., 30.7.14, Wochentag (17. Woche)
18.00 Uhr Eucharistische Anbetung und Beichtgelegenheit in Bad 

Lgs.
18.30 Uhr Heilige Messe in St. Marien Bad Langensalza
Do., 31.7.14, Ignatius von Loyola, Priester, Ordensgründer (1556) [G]
15.00 Uhr Messfeier in Behringen (Pfarrer)
18.30 Uhr Eucharistische Anbetung in Schlotheim
Fr,  1.8.14, Alfons Maria von Liguori, Ordensgründer, Bischof, Kir-
chenlehrer (1787)
09.00 Uhr Heilige Messe im Caritasheim Bad Langensalza
09.30 Uhr Heilige Messe im AWO Seniorenheim Schlotheim (Pfar-

rer)
Sa.,  2.8.14, Pierre-Julien Eymard, Priester (1811-1868)
16.00 Uhr Heilige Messe im Caritasheim Bad Langensalza (Pfr. 

Franz)
18.00 Uhr Heilige Messe in Bad Tennstedt (Prof. Tiefensee)
18.00 Uhr Heilige Messe in Gräfentonna (Pfarrer)
So.,  3.8.14, 18. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10.00 Uhr Heilige Messe in St. Bonifatius Schlotheim (Pfr. Jelich)
10.00 Uhr Familiengottesdienst in Bad Langensalza (Pfarrer)
 anschl. Kirchenkaffee (Männerkreis Bad Langensalza)
Mo., 4.8.14, Johannes Maria Vianney, Pfarrer von Ars (1859) [G]
09.00 Uhr Heilige Messe im Caritasheim Bad Langensalza (Pfr. 

Franz)
Di., 5.8.14, Weihetag der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom
09.00 Uhr Heilige Messe zum Dank im Caritasheim Bad Lgs. (Pfr. 

Franz)
09.00 Uhr II. Laudes und Heilige Messe in St. Bonifatius Schlo-

theim (Pfarrer)
Mi., 6.8.14, VERKLÄRUNG DES HERRN [F]
18.00 Uhr Eucharistische Anbetung und Beichtgelegenheit in Bad 

Lgs.
18.30 Uhr Heilige Messe in St. Marien Bad Langensalza
Do., 7.8.14, 18.30 Uhr Eucharistische Anbetung in Schlotheim
19.00 Uhr Heilige Messe in St. Bonifatius Schlotheim (Pfarrer)
Fr., 8.8.14, Dominikus, Priester, Ordensgründer (1221) [G]
09.00 Uhr Heilige Messe im Caritasheim Bad Langensalza
Sa., 9.8.14, THERESIA BENEDICTA VOM KREUZ (EDITH STEIN) Pa-
tronin Europas
16.00 Uhr Heilige Messe im Caritasheim Bad Langensalza (Pfr. 

Franz)
18.00 Uhr Heilige Messe in Bad Tennstedt (Pfarrer)
18.00 Uhr Wort-Gottes-Feier in Gräfentonna ( )
So., 10.8.14, 19. SONNTAG IM JAHRESKREIS
08.30 Uhr Heilige Messe in Kirchheilingen (Pfr. Jelich)
10.00 Uhr Familiengottesdienst in Schlotheim (Pfarrer)
 anschl. Kirchenkaffee (L. Lenz/ C. Beck)
10.00 Uhr Heilige Messe in St. Marien Bad Langensalza (Pfr. 

Jelich)
Mo., 11.8.14, Klara von Assisi, Jungfrau, Ordensgründerin (1253) [G]
 09.00 Uhr Heilige Messe im Caritasheim Bad Langensalza (Pfr. 

Franz)
Di., 12.8.14, Johanna Franziska von Chantal, Ordensgründerin 
(1641)
09.00 Uhr Heilige Messe im Caritasheim Bad Langensalza (Pfr. 

Franz)

Katholische Pfarrgemeinde 
„St. Bonifatius“ Schlotheim
Pfarrer-Bonhoeffer-Straße, Schlotheim zugehörig zur Pfarrei
St.Marien Bad Langensalza, 99947, Kurpromenade 2,
Tel: 03603/842417
Internet: badlangensalza.kathweb.de
E-Mail: st-marien-bls@gmx.de

Gottesdienste 
im Monat Juli und August 2014

Mi., 16.7.14, Gedenktag Unserer Lieben Frau auf dem Berge Karmel
15.00 Uhr Erwachsenenkreis Bad Langensalza -
 auf Schusters Rappen unterwegs Treffpunkt: Fam. 

Rojahn
18.00 Uhr Eucharistische Anbetung und Beichtgelegenheit in Bad 

Lgs.
18.30 Uhr Heilige Messe in St. Marien Bad Langensalza (Pfr. 

Franz)
Do., 17.7.14, Wochentag (15. Woche)  
18.30 Uhr Eucharistische Anbetung in Schlotheim
19.00 Uhr Heilige Messe in St. Bonifatius Schlotheim (Pfarrer)
Fr.,  18.7.14, Wochentag (15. Woche)
09.00 Uhr Heilige Messe im Caritasheim Bad Langensalza
Sa.,  19.7.14, Wochentag (15. Woche)
13.00 Uhr Trauung des Paares Stefan Vollmer & Jennifer Dirk in 

Keula
16.00 Uhr Heilige Messe im Caritasheim Bad Langensalza (Pfr. 

Franz)
18.00 Uhr Wort-Gottes-Feier in Bad Tennstedt
18.00 Uhr Heilige Messe in Gräfentonna (Pfarrer)
So.,  20.7.14, 16. SONNTAG IM JAHRESKREIS
08.30 Uhr Heilige Messe in Kirchheilingen (Pfarrer)
10.00 Uhr Heilige Messe in St. Bonifatius Schlotheim (Prof. Tiefen-

see)
10.00 Uhr Heilige Messe für + Hildegard Kaneblei in Bad Lgs. 

(Pfarrer)
Mo.,  21.7.14, Wochentag (16. Woche) RKW
09.00 Uhr Heilige Messe im Caritasheim Bad Langensalza (Pfr. 

Franz)
18.00 Uhr Andacht in der Median-Klinik Bad Tennstedt 

(T.Warnecke)
Di.,  22.7.14, Maria Magdalena [G]
09.00 Uhr Heilige Messe im Caritasheim Bad Langensalza (Pfr. 

Franz)
09.00 Uhr IV. Laudes und Heilige Messe in St. Bonif. Schlotheim 

(Pfarrer)
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Kreisverband Bad Langensalza e.V.

Sommerfest beim DRK

Das diesjährige Sommerfest findet am Mittwoch, den 23.07.2014 um 
14.00 Uhr, auf dem Gelände des Deutschen Roten Kreuzes, in Bad Lan-
gensalza, statt. 
Es gibt Kaffee und Kuchen, Getränke und Bratwürste. Für die musikali-
sche Umrahmung   und viele Überraschungen wird gesorgt.
Jeder ist herzlichst eingeladen.
Bitte ein Kaffeegedeck und ein Glas mitbringen.
Interessenten melden sich bitte telefonisch unter der Tel.-Nr.: 03603 / 
842428.

AWO Bad Langensalza e.V.
Thomas-Müntzer-Platz 3
99947 Bad Langensalza

Freiwilliges Soziales Jahr 2014/2015 (FSJ)

Etwas FREIWILLIGES tun und trotzdem ein Taschengeld erhalten 
einschließlich sozialer Absicherung?

Sich für etwas SOZIALES engagieren und sich dabei selber einbrin-
gen und sich beruflich orientieren können?

Ein JAHR Zeit bis zur Berufsausbildung/Studienbeginn und seine 
Bewerbungschancen erhöhen?

Dann ein
Freiwilliges Soziales Jahr

bei der
Arbeiterwohlfahrt Bad Langensalza e.V.

Thomas-Müntzer-Platz 3
99947 Bad Langensalza

Tel.: 03603/8302-0
Zielgruppe:

16 bis 26 jährige Jugendliche,
Realschüler, Abiturienten,

Einsatzorte:
Kneipp Kindertagesstätte „Zwergenland“ Dachwig

Dauer:
vom 01.09. 2014 bis zum 31.08.2015

Bewerbung sofort:
Bewerbungsschreiben mit Kurzbegründung,

tabellarischer Lebenslauf,
Kopie des letzten Zeugnisses
AWO Bad Langensalza e.V.,

Thomas-Müntzer-Platz 3, 99947 Bad Langensalza
Ansprechpartner: Harnisch, Monita

Telefon: 03603/8302-34; Fax: 03603/8302-36;
email: harnisch@awo-lsz.de

AWO-Kinder führten Kindermusical auf
Vor vollbesetztem Saal des Kultur- und Kongresszentrums Bad Langen-
salza führten die Kinder der Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt Bad 
Langensalza e.V. am 18. Juni 2014 ihr Kindermusical „Traumfängerge-
schichten“ auf. Dazu luden sie ihre Eltern, Geschwister, Großeltern und 
Gäste ein, die einen Nachmittag voller Lieder, Tänze und Gedichte, voller 
bunter Kostüme und abwechslungsreicher und lebendiger Darbietungen 
erlebten.
Die Geschichte begann mit Bezug zum Brunnenfest nach einem gemein-
samen Rummelbesuch einer Oma und ihrer Enkeltochter. Die beiden 
nutzten ihre gemeinsame Zeit, auf ihrem Dachboden zu stöbern. Dort 
fanden sie in einem alten Koffer neben einem Traumfänger, um den sich 
das gesamte Musical drehte, viele verschiedene Utensilien. Mit denen 
und einer großen Weltkugel nahmen die Kinder der AWO Einrichtungen 
auf die verschiedensten Länder Bezug.
Der erste Gegenstand aus dem Koffer waren Kastagnetten, die auf 
Spanien hinwiesen, das von den Kindern der integrativen Kita „Haus 
Sonnenschein“ Bad Tennstedt vorgestellt wurde. Den Regenwald zeigte 
„Phantasia“ aus Bad Langensalza, heiß wurde es beim Zumba mit den 
Kindern aus der Kirchheilinger Kita „Am Igelsgraben“, Pinguine, Eiskris-
talle und ein Eisbär aus der Antarktis wurden durch die „Pfiffikus“-Kinder 

09.00 Uhr III. Laudes und Heilige Messe in St. Bonif. Schlotheim 
(Pfarrer)

Mi., 13.8.14, Wochentag (19. Woche)
18.00 Uhr Eucharistische Anbetung und Beichtgelegenheit in Bad 

Lgs.
18.30 Uhr Heilige Messe in St. Marien Bad Langensalza
Do., 14.8.14, Maximilian Kolbe, Ordenspriester, Märtyrer (1941) [G]
18.30 Uhr Eucharistische Anbetung in Schlotheim
19.00 Uhr Heilige Messe in St. Bonifatius Schlotheim (Pfarrer)
Fr., 15.8.14, MARIÄ AUFNAHME IN DEN HIMMEL [H]
09.00 Uhr Heilige Messe im Caritasheim Bad Langensalza
18.30 Uhr Heilige Messe zum Patronatsfest in St. Marien Bad 

Langensalza
Sa., 16.8.14, Wochentag (19. Woche) Stephan, König von Ungarn 
(1038)
16.00 Uhr Heilige Messe im Caritasheim Bad Langensalza (Pfr. 

Franz)
18.00 Uhr Wort-Gottes-Feier in Bad Tennstedt ( )
18.00 Uhr Heilige Messe in Gräfentonna (Pfarrer)
So., 17.8.14, 20. SONNTAG IM JAHRESKREIS
08.30 Uhr Heilige Messe in Kirchheilingen (Pfarrer)
10.00 Uhr Heilige Messe in St. Bonifatius Schlotheim (Pfr. Jelich)
10.00 Uhr Heilige Messe in St. Marien Bad Langensalza (Pfarrer)
Mo., 18.8.14, Wochentag (20. Woche)
09.00 Uhr Heilige Messe im Caritasheim Bad Langensalza (Pfr. 

Franz)
Di., 19.8.14, Wochentag (20. Woche)
09.00 Uhr Heilige Messe im Caritasheim Bad Langensalza (Pfr. 

Franz)
09.00 Uhr IV. Laudes und Heilige Messe in St. Bonif. Schlotheim 

(Pfarrer)
19.30 Uhr  Erwachsenenkreis Bad Langensalza -Treffpunkt: Kl. Sr.
Mi., 20.8.14, Bernhard von Clairvaux, Abt, Kirchenlehrer(1153) [G]
18.00 Uhr Eucharistische Anbetung und Beichtgelegenheit in Bad 

Lgs.
18.30 Uhr Heilige Messe in St. Marien Bad Langensalza
Do., 21.8.14, Pius X., Papst (1914) [G]
18.30 Uhr Eucharistische Anbetung in Schlotheim
19.00 Uhr Heilige Messe in St. Bonifatius Schlotheim (Pfarrer)
Fr., 22.8.14, Maria Königin [G]
09.00 Uhr Heilige Messe im Caritasheim Bad Langensalza
Sa., 23.8.14, Wochentag (20. Woche) Rosa von Lima, Jungfrau (1617)
16.00 Uhr Heilige Messe im Caritasheim Bad Langensalza (Pfr. 

Franz)
18.00 Uhr Heilige Messe in Bad Tennstedt (Pfarrer)
18.00 Uhr Wort-Gottes-Feier in Gräfentonna ( )
So., 24.8.14, 21. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10.00 Uhr Heilige Messe in Kirchheilingen (Prof. Tiefensee)
10.00 Uhr Heilige Messe in St. Bonifatius Schlotheim (Pfarrer)
10.00 Uhr Heilige Messe in St. Marien Bad Langensalza (Pfr. 

Jelich)
Mo., 25.8.14, Ludwig, König von Frankreich (1270)
09.00 Uhr Heilige Messe im Caritasheim Bad Langensalza (Pfr. 

Franz)
18.00 Uhr Andacht in der Median-Klinik Bad Tennstedt (Warnecke)
Di., 26.8.14, Wochentag (21. Woche)
09.00 Uhr Heilige Messe im Caritasheim Bad Langensalza (Pfr. 

Franz)
09.00 Uhr I. Laudes und Heilige Messe in St. Bonifatius Schlo-

theim (Pfarrer)
Mi., 27.8.14, Monika, Mutter des Augustinus (387) [G]
18.00 Uhr Eucharistische Anbetung und Beichtgelegenheit in Bad 

Lgs.
18.30 Uhr Heilige Messe in St. Marien Bad Langensalza
Do., 28.8.14, Augustinus, Bischof von Hippo, Kirchenlehrer (430) [G]
18.30 Uhr Eucharistische Anbetung in Schlotheim
19.00 Uhr Heilige Messe in St. Bonifatius Schlotheim (Pfarrer)
Fr., 29.8.14, Enthauptung Johannes‘ des Täufers [G]
09.00 Uhr Heilige Messe im Caritasheim Bad Langensalza
Sa., 30.8.14, Wochentag (21. Woche)
11.00 Uhr Trauung des Paares Tobias Kern u. Berenice Saalfeld in 

Bad Lgs.
16.00 Uhr Heilige Messe im Caritasheim Bad Langensalza (Pfr. 

Franz)
18.00 Uhr Heilige Messe in Bad Tennstedt (Pfarrer)
18.00 Uhr Wort-Gottes-Feier in Gräfentonna ( )
So., 31.8.14, 22. SONNTAG IM JAHRESKREIS
08.30 Uhr Heilige Messe in Kirchheilingen (Pfarrer)
10.00 Uhr Heilige Messe zum Jahrgedächtnis für +Edith Zygma-

nowski
 in St. Bonifatius Schlotheim (Pfarrer)
10.00 Uhr Heilige Messe in St. Marien Bad Langensalza (Pfr. Jelich)
Moment mal:
„Fortuna lächelt, doch sie mag nur ungern voll beglücken; schenkt sie 
uns einen Sonnentag, so schenkt sie uns auch Mücken.“
Wilhelm Busch (Dichter, Zeichner, Maler, 1832-1908)
Neige ich dazu, negativen Nebenerscheinungen zuviel Bedeutung bei-
zumessen?
Welche unangenehmen Kleinigkeiten habe ich heute gelassen ertragen?
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Ganz auf Kinder eingestellt

Mit Kindern die Welterberegion Wartburg Hainich entdecken

Die Sommerferien stehen vor der Tür. Familien, die kurzfristig noch 
ein vielseitiges und aufregendes Ziel für den gemeinsamen Urlaub 
suchen, sind in der Welterberegion Wartburg Hainich genau rich-
tig. Vielfältig ist das Angebot in der Welterberegion und die kleinen 
Gäste sind immer ganz besonders herzlich willkommen!
Weberstedt (3.7.2014). Die Welterberegion Wartburg Hainich entpuppt 
sich für Familien mit kleinen und großen Kindern als ein einziger, großer 
Abenteuerspielplatz. Sportliche Herausforderungen bietet die Fahrt mit 
der Erlebnisdraisine in Lengenfeld unterm Stein, eine Wasserwanderung 
auf der Werra, ein Besuch der GoKart Bahn in Schlotheim oder die Rei-
terhöfe der Region. Tierfreunde lieben die Vogelschutzwarte in Seebach, 

aus Kutzleben lebendig. Ein echtes Didgeridoo, live gespielt von André 
Müller, war Begleitinstrument für den Auftritt der Kinder aus der integra-
tiven Kita „Rosa Luxemburg“ Bad Langensalza und den „Arche Nouva“ 
- Kindern Neunheilingen. Sie stellten uns tänzerisch und gesanglich Aus-
tralien vor. Fremde Klänge konnte man bei den Kindern der Kita „Zwer-
genland“ Dachwig hören, sie machten uns mit Indonesien bekannt. Einen 
feurigen Bauchtanz zeigte uns Angela Schukat vom „Haus Kinderland“. 
Vogelzwitschern leitete die Teezeremonie ein, die die Kinder vom „Haus 
Kinderland“ Bad Langensalza neben japanischen Tänzen und Trommel-
musik darstellten. Danach hörte man die Oma in einer fremden Sprache 
sprechen, sie holte eine Matroschka aus ihrem Koffer - ein russisches 
Fest mit einem Singspiel und Tänzen feierten die Kinder vom „Spatzen-
nest“ Bad Langensalza. Danach wurde es noch einmal wild auf der Büh-
ne - Afrika mit seinen Tieren zeigten neben den „Rosa-Luxemburg“-Kin-
dern und den Kindern der „Arche Nouva“ nun auch die „Unstruthüpfer“ 
aus Großvargula.
„Was ein Kind braucht“ erzählten uns zwei Mädchen aus dem „Zwergen-
land“ Dachwig, bevor alle Akteure zum Schlussbild auf die Bühne kamen.
Alle Kinder waren mit Eifer dabei und zeigten ihr Können, das am Ende 
von den Zuschauern mit Standing Ovations gewürdigt wurde. Das Musi-
cal wäre nicht ohne das große Engagement der Erzieherinnen entstan-
den, die den Kindern in vielen Stunden die jeweiligen Länder, ihre Kultur 
und Lebensart nahe gebracht, Lieder, Tänze und Gedichte eingeübt ha-
ben. Wir bedanken uns bei allen Helfern vor, hinter und neben der Bühne: 
Bei den Haustechnikern des Kultur- und Kongresszentrums, bei den „Ku-
lissenschiebern“, den Bühnenarbeitern, den Erzieherinnen auf und hinter 
der Bühne, Herrn André Müller für seinen Auftritt mit dem Didgeridoo, 
den Darstellern der Oma, Melanie Meinberg-Linz und der Enkelin, Romy 
Gebhardt und natürlich den kleinen und großen Musical-Hauptdarstellern 
aus den AWO Kindereinrichtungen. Ein ganz besonderes Dankeschön 
geht an Frau Christina Lange, die das Drehbuch für die „Traumfängerge-
schichten“ schrieb und mit Material und Ideen sowie ihrer musikalischen 
Begleitung auf dem Flügel maßgeblich zum Gelingen beitrug.
G. Hildebrandt
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Wegweiser durch den Förderdschungel

Passende Förderprogramme für energieeffizientes Bauen 
und Sanieren

Der sparsame und effiziente Umgang mit Energie soll belohnt werden, 
darin sind sich viele Politiker einig. Dem bau- oder sanierungswilligen 
Bürger steht deshalb eine Fülle an unterschiedlichsten öffentlichen För-
derprogrammen zur Verfügung. Das Spektrum reicht dabei vom guten 
Rat bis zum dicken Kredit. Leider ist die Programmvielfalt jedoch für den 
Laien kaum mehr durchschaubar. Zur Orientierung ist deshalb eine fach-
kundige Beratung dringend zu empfehlen. 
Ramona Ballod, Energiereferentin der Verbraucherzentrale Thüringen, 
erläutert: „Förderprogramme gibt es von Bund, Ländern und Gemeinden, 
teilweise sogar von den Energieanbietern. Förderfähig sind Neubauten 
und umfassende Sanierungen von bestehenden Gebäuden, aber auch 
einzelne Maßnahmen, die einer Steigerung der Energieeffizienz dienen, 
zum Beispiel der Austausch der Fenster oder eine Modernisierung der 
Heizungsanlage.“
In ganz Deutschland verfügbar sind zwei Angebote des Bundes: die 
Programme der KfW-Bank sowie des Bundesamtes für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA). Die KfW bietet zum einen sehr günstige Kredite 
an, zum anderen gibt es Einmalzuschüsse für ausgewählte Vorhaben. 
Das BAFA fördert bestimmte Einzelmaßnahmen, vor allem im Bereich 
erneuerbare Energien. Außerdem koordiniert das BAFA zwei öffentlich 
geförderte Energieberatungsangebote: die Verbraucherzentrale Energie-
beratung sowie die BAFA-Vor Ort-Beratung.
Die regionalen Förderangebote unterscheiden sich je nach Bundesland 
und Kommune stark. Und auch ob verschiedene Angebote miteinander 
kombiniert werden können, hängt vom einzelnen Programm ab. Ramona 
Ballod rät deshalb, unbedingt einen Fachmann zu konsultieren, bevor ein 
möglicherweise förderfähiges Projekt in Angriff genommen wird: „Eine 
Regel gilt nämlich fast immer: Die Förderung muss zumeist vor Beginn 
der Maßnahme beantragt werden. Erfährt man also erst nach dem ersten 
Spatenstich vom idealen Fördertopf, ist es häufig zu spät.“ 
Bei allen Fragen zu Förderprogrammen und dem effizienten Einsatz von 
Energie in privaten Haushalten hilft die Energieberatung der Verbrau-
cherzentrale: online, telefonisch oder mit einem persönlichen Beratungs-
gespräch. Die Berater informieren anbieterunabhängig und individuell. 
Für einkommensschwache Haushalte mit entsprechendem Nachweis 
sind die Beratungsangebote kostenfrei. Mehr Informationen gibt es auf 
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de oder unter 0800 - 809 802 
400 (kostenfrei). In Mühlhausen findet die Beratung in der Friedrich-
Naumann-Straße 26 statt. Eine Terminvereinbarung für Mühlhausen 
ist auch möglich unter 0361 555140. Die Energieberatung der Verbrau-
cherzentrale wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie.

Unerlaubte Telefonwerbung

Verbraucherzentralen starten Umfrageaktion

Obwohl erst am 9. Oktober 2013 mit dem Gesetz gegen unseriöse 
Geschäftspraktiken die Vorschriften zur Bekämpfung unerlaubter 
Telefonwerbung verschärft wurden, erhalten die Verbraucherzentra-
len nach wie vor zahlreiche Mitteilungen, in denen Verbraucher sich 
über unerwünschte Telefonanrufe beklagen. Die Verbraucherschüt-
zer möchten es nun genau wissen und starten eine bundesweite 
Umfrageaktion. Unter www.vzth.de/umfrage-unerlaubte-werbeanrufe 
können Betroffene ab dem 1. Juli 2014 ihre Erfahrungen mit uner-
betenen Anrufen schildern und Beschwerden über Verstöße gegen 
das Verbot belästigender Telefonwerbung melden. Zusätzlich liegen 

den Ritt auf einem Esel zur Wartburg und natürlich das Wildkatzendorf 
in Hütscheroda. Und auf keinen Fall versäumen darf man einen Besuch 
in der Spielscheune Weberstedt, eine Fahrt mit der Panoramabahn und 
einen ausgiebigen Aufenthalt im Nationalpark Hainich, dem Urwald mit-
ten in Deutschland. 
Der Baumkronenpfad ist für die kleinen Besucher ein ganz besonderes 
Erlebnis. Hier dürfen sie endlich einmal die Welt von oben betrachten. 
Ein 546 m langer hölzerner Pfad schlängelt sich durch die Baumkronen 
des Nationalparks Hainich. Aufmerksame Besucher entdecken zahlrei-
che Pflanzen und Tiere. 44 Meter hoch ragt ein Turm mit Baumhaus über 
die Wipfel der Bäume. Diese Urwaldbaumkronen sind der vielfältigste Le-
bensraum der Erde. Familien können den Baumkronenpfad allein durch-
streifen oder bei einer Führung Spannendes entdecken und viel über das 
Leben in den Urwaldbaumkronen erfahren.
Wandermüde, kleine Beine lassen sich in der Rumpelburg in Bad Lan-
gensalza ganz schnell in Schwung bringen. Kleine Besucher, die in 
Thüringens fantasievolle und abenteuerliche Kindererlebniswelt „Rum-
pelburg“ eintauchen, wollen gar nicht mehr nach Hause: Auf mehreren 
Ebenen verbergen sich spielerisch angeordnete Treppenläufe, kletter-
bare Gitterröhren und Netzbrücken. Dazu gibt es unzählige Rutschen 
und im Außenbereich der Kindererlebniswelt können die Kinder in einer 
Spielstadt in die verschiedensten Rollen schlüpfen. Einen ganz besonde-
ren Abenteuerspielplatz mitten im Wald finden Familien im Wildkatzen-
kinderwald. Er ist über Kammerforst, Parkplatz „Am Zollgarten“ oder über 
Flarchheim, Parkplatz „Rüspelsweg“ erreichbar.
Ungefähr 50 freilebende Wildkatzen leben im Hainich. Diese bleiben den 
meisten Besuchern verborgen. Aber im Wildkatzendorf Hütscheroda 
lassen sich die scheuen Jäger in der naturnahen Schauanlage „Wild-
katzenlichtung“ erleben. Vier Kater leben in dem weiträumigen Gehege. 
Auf dem „Wildkatzenpfad“ erwandert die Familie den Lebensraum der 
seltenen Tiere. 
Jugendliche, die weniger auf Katzen, dafür umso mehr auf Skateboards 
und Inlineskates stehen, sind im Trial Ride XXL Skatepark in Mühlhausen 
bestens aufgehoben. Dieser Indoor-Park ist der Titus Meisterschaftspark 
der 2002 in Dortmund stattgefundenen Monster Mastership. Auf einer 
Fläche von 1500m2 können Deutschlands zweitgrößte Indoor Halfpipe 
und ein gigantischer Parcours mit Buchenplatten erobert werden.
 
Ein Kontrastprogramm für Kulturbeflissene und Wissbegierige bieten die 
Kinder- und Jugendführungen in Eisenach: Die Stadtralley eignet sich 
wunderbar dazu, Eisenach spielerisch zu erkunden und spannende Fra-
gen wie „Was ist eine Elle, ein Flüsterbogen und wo ist das schmalste 
Haus?“ zu beantworten. Eine Zeitreise unternehmen Eisenacher Gäste-
führer. Sie erzählen den jungen Besuchern aus einem nahen und doch 
so fernen Land von Pionieren, FDJlern, vom Russischlernen und der Ju-
gendweihe, aber auch von der Staatssicherheit und der innerdeutschen 
Grenze. Mönch Heinrich reist sogar noch weiter zurück und geht anno 
1521 auf turbulenter Reise durch die Eisenacher Geschichte. 
Altersübergreifend spannend ist ein Besuch des Opfermoores. Über 
2600 Jahre alt ist diese Kultstätte am Rande eines Sees nördlich von 
Niederdorla. Das Freilichtmuseum nahe des geografischen Mittelpunktes 
Deutschlands dokumentiert anschaulich die Geschichte des Kultplatzes 
von der Eisen- bis zur Völkerwanderungszeit. Zehn originalgetreu rekon-
struierte Heiligtümer, eine Siedlung aus der Zeit der Germanen und ein 
Museum in Holzbauweise, in dem zahlreiche Funde wie Keramiken und 
Kultgegengestände ausgestellt sind, zogen bereits über 100.000 Besu-
cher an. 
Foto zum honorarfreien Abdruckbei Nennenung des Bildautor: Tino Sie-
land. Vorschlag Bildunterzeile: Die Welterberegion ist ein wunderbares 
Reiseziel für die ganze Familie.
Die Welterberegion Wartburg Hainich:
Seit 2012 vermarktet der Tourismusverband die Region zwischen dem 
UNESCO-Weltkulturerbe Wartburg und dem UNESCO-Weltnaturerbe 
Hainich als Welterberegion Wartburg Hainich. Das Gebiet liegt zentral 
mitten in Deutschland zwischen Unstrut und Werratal und umfasst zahl-
reiche Attraktionen. Dazu gehören etwa die Städte Eisenach und Mühl-
hausen mit ihrer aufregenden Geschichte um Martin Luther, Thomas 
Müntzer und Johann Sebastian Bach, die Stadt Bad Langensalza als 
blühendste Stadt Europas 2011, das deutschlandweit einzigartige Wild-
katzendorf in Hütscheroda oder der Baumkronenpfad, auf dem Besucher 
den Hainichwipfeln ganz nah sind. Wunderschöne Rad- und Wanderwe-
ge sowie Angebote für ambitionierte Sportler und Genießer guter, regio-
naler Küche runden das touristische Angebot ab.
Weitere Fragen beantworten wir gerne unter:
Tourismusverband der Welterberegion Wartburg Hainich e.V.
Ansprechpartnerin: Anke Trautmann
Am Schloß 2
99947 Weberstedt
www.welterbe-wartburg-hainich.de
presse@welterbe-wartburg-hainich.de
036022/980836
oder:
Curcuma Medien GbR
Ansprechpartnerin: Anita Grasse
Friemarer Straße 12-14
99867 Gotha
www.curcuma-medien.de
presse@welterbe-wartburg-hainich.de
03621/7398240
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in den Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Thüringen ent-
sprechende Fragebögen bereit. Die Ergebnisse der Umfrage werden 
anonymisiert erfasst, bundesweit ausgewertet und veröffentlicht.
Telefonwerbung ohne vorherige ausdrückliche Einwilligung des Ver-
brauchers ist ein Verstoß gegen das Verbot unzumutbar belästigender 
Werbung und daher wettbewerbswidrig. Dies gilt beispielsweise auch 
für telefonische Befragungen zur Kundenzufriedenheit, Anrufe von Mei-
nungsforschungsinstituten oder für Telefonanrufe bei Privatpersonen zum 
Zwecke der Ankündigung oder der Vereinbarung von Vertreterbesuchen, 
Meinungsumfragen, die mittelbar der Verkaufsförderung dienen und Ge-
winnmitteilungen mit Rückrufaufforderung unter 0900er Nummern. 
Auch Bestandskunden eines Unternehmens dürfen nicht ohne Einwilli-
gung zu Werbezwecken angerufen werden. Die Einwilligung in Telefon-
werbung muss schon vor dem Anruf vorliegen. Die Einholung zu Beginn 
des Telefonats ist unzulässig. 
Belästigungen mit unerlaubten Werbeanrufen - so genannten Cold Calls 
- können von der Bundesnetzagentur verfolgt werden. Mit Inkrafttreten 
des Gesetzes gegen unseriöse Geschäftspraktiken am 9. Oktober 2013 
wurden die gesetzlichen Regelungen verschärft. Die mögliche Bußgeld-
höhe wurde von 50.000 Euro auf 300.000 Euro angehoben. Auch sind 
seit der Gesetzesänderung Werbeanrufe, die mittels einer automati-
schen Anrufmaschine durchgeführt werden, bußgeldbewehrt. Eine wei-
tere gesetzliche Neuerung gab es zu Gewinnspielverträgen am Telefon: 
Diese sind erst dann wirksam, wenn sie in Textform, also schriftlich, per 
Fax oder Email geschlossen werden. „Allerdings bildet die Beschränkung 
eines solchen Bestätigungserfordernisses auf Gewinnspiele nicht die 
Realität ab“, erläutert Ralf Reichertz, Referatsleiter Recht. „Die Überrum-
pelungssituation für Verbraucher gibt es auch bei vielen anderen Arten 
von Verträgen, die am Telefon verkauft werden. Der Strom unerwünsch-
ter Anrufe von Unternehmen, die am Telefon Geldanlagen oder Versiche-
rungen, Haushaltsgeräte oder Zeitungsabonnement anbieten, reißt nicht 
ab“, so Reichertz weiter. 
Zunehmend segeln zwielichtige Firmen auch unter falscher Flagge. Sie 
geben sich als „Verbraucherzentrale“ oder „Verbraucherschutzservice“ 
aus - in der Hoffnung, den guten Ruf der Verbraucherzentralen für ihre 
Abzockereien nutzen zu können. Die Anrufer lassen sich offenbar auch 
nicht durch höhere Bußgelder abschrecken. Und sofern es nicht um Ge-
winnspielverträge geht, bleibt ein wirksamer Vertragsschluss am Telefon 
- ohne schriftliche Bestätigung - nach wie vor möglich. „Unerlaubte Tele-
fonwerbung lässt sich nur dann wirksam unterbinden, wenn sie sich für 
Anbieter tatsächlich nicht mehr lohnt. Die effektivste Maßnahme wäre, 
wenn die für den Gewinnspielbereich eingeführte Bestätigungslösung 
auch andere Vertragsarten erfassen würde“, erläutert Ralf Reichertz 
abschließend. Doch diese Forderung der Verbraucherzentralen wurde 
bisher vom Gesetzgeber nicht berücksichtigt. 
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